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BEBAUUNGSPLAN 

"HUNDESPORTGELÄNDE BEIM SPORTZENTRUM"  
 

DER GEMEINDE EDINGEN-NECKARHAUSEN 
 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlage 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221). 

in Verbindung mit der 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 
 

Inhalt 

1. Art der baulichen Nutzung 

2. Maß der baulichen Nutzung 

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

4. Nebenanlagen, Stellplätze 

5. Öffentliche und private Grünflächen 

6.  Schutz von Boden 

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Regelung der 
Oberflächenwasserversickerung sowie zum Anpflanzen und zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 
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1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

SO = Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO 
 
Das Sondergebiet „Hundesportgelände“ dient der Herstellung und Vorhaltung von Flächen, Anlagen und 
Gebäuden zur Nutzung als Hundesportgelände. Der Zweckbestimmung nicht dienende Anlagen und Gebäude 
sind nicht zulässig. 
 
Zulässig sind insbesondere: 
- Der Zweckbestimmung unmittelbar dienendes Vereinsgebäude  
- Der Zweckbestimmung unmittelbar dienenden Anlagen und Geräte für die Unterbringung, das Training und 

das Spielen von Hunden 
- Infrastruktureinrichtungen (z.B. Sitzgelegenheiten, Stromversorgung) 
- Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16, § 18 Abs. 1 und § 19 BauNVO) 

 
2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird wie folgt festgesetzt: 

 
- Grundflächenzahl (GRZ):  0,2     
- Zahl der Vollgeschosse:  I 

 
 
3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO) 
 
3.1 Es wird die offene Bauweise festgesetzt.  
 
3.2  Überbaubare Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen in der Planzeichnung festgesetzt. 
 
3.3 Innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen dürfen nur 30 % der Fläche überbaut werden. 
 
 
4. Nebenanlagen, Stellplätze 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 BauNVO) 
 
4.1 Nebenanlagen sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Nebenanlagen 

dürfen nur der zulässigen Nutzung dienen. 
 
4.2 Stellplätze sind ausschließlich innerhalb der speziell dafür festgesetzten Flächen für Nebenanlagen zulässig. 
 
 
5. Öffentliche und private Grünflächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB) 
 
5.1 Die festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind entsprechend ihrer in der Planzeichnung festgelegten 

Zweckbestimmung zu nutzen. 
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6.  Schutz von Boden 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 29 BauGB) 
 
6.1 Der vorhandene Bodentyp ist, soweit möglich, zu erhalten. Bei allen Baumaßnahmen sind der humose 

Oberboden und der Unterboden getrennt abzubauen, vorrangig einer Wiederverwertung im Gebiet zuzuführen 
und bis zu diesem Zeitpunkt getrennt in Mieten (max. 2 m Höhe) zu lagern und gegen Vernässung zu 
schützen. 

 
  
7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Regelung 

der Oberflächenwasserversickerung sowie zum Anpflanzen und zur Erhaltung von Bäumen und 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 16 d BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

 
7.1 Das anfallende Schmutzwasser ist satzungsgemäß dem öffentlichen Schmutzwasserkanal zuzuführen.  
 
7.3 Flachdächer und bis 15° geneigte Dächer sind als extensiv begrünte Dächer herzustellen. Die Begrünung ist 

dauerhaft zu erhalten. 
 
7.4 Zur Minderung des Oberflächenabflusses wird festgesetzt, dass Stellplätze, Zufahrten und Fußwege, nur mit 

einer teildurchlässigen Oberfläche erstellt werden dürfen. 
 
7.5 Es hat eine Eingrünung des Geländes mit Hecken aus heimischen Gehölzen zur Abgrenzung zur freien 

Landschaft und zum angrenzenden Radweg zu erfolgen. 
Zusätzlich sollen Freiflächen mit Blumenrasen eingesät werden. 

 
7.6 Je angefangene 200m² Freifläche ist ein Baum II Ordnung oder ein Obstbaum zu pflanzen. (Artenliste s. 

Anhang) 
 
 
8. Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

 
8.1 Die Versiegelung ist so gering wie möglich zu halten. Anfallendes Niederschlagswasser ist vorrangig auf dem 

Grundstück zu verwerten. Befestigte Außenflächen sind mit sickerfähigen Materialien herzustellen.  
 
8.2 Zur Versickerung des überschüssigen Niederschlagswassers sind Entwässerungsmulden und Rigolen 

herzustellen. 
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 II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN   -   GESTALTUNGSSATZUNG 
 

Rechtsgrundlage 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05. März 2010 (GBl. 2010, 357, 358, ber. S. 
416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313). 
 

 
1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 
1.1 Dachform 

Es sind ausschließlich Flachdächer und Pultdächer zulässig. 
 

1.2 Die zulässige Dachneigung bei geneigten Dächern beträgt maximal 10 Grad. 
 

 
2. Einfriedungen, Abgrenzungen und deren Gestaltung 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 
2.1 Als Einfriedungen sind ausschließlich Hecken sowie offene Einfriedungen zulässig. 
 
2.2 Als offene Einfriedung gelten solche, die mindestens 70 v. H. offene Fläche aufweisen und nicht den Eindruck 

einer geschlossenen Wand erwecken. 
 
2.3 Offene Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 1,60 m zulässig. Es ist ein Bodenabstand von 20 cm zur 

Zaununterkante einzuhalten. 
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III. Empfehlungen und Hinweise 
 
werden im weiteren Verfahren ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   Aufgestellt im Auftrag der Gemeinde Edingen-Neckarhausen 
Ludwigshafen, im Oktober 2023/S366/TF 231005 
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Anlage 1 
 
Pflanzliste 
 

Artenliste für Neupflanzungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
 
Kulturobst (Hochstamm) 
 
Apfelhochstamm 
Berner Rosenapfel 
Boskoop 
Engelberger 
Gravensteiner 
Roter Berlepsch 
Salemer Klosterapfel 
Spätblühender Winterapfel 
Teuringer Rambour 

Birnenhochstamm 
Augustbirne 
Gellerts Butterbirne 
Grüne Jagdbirne 
Klapps Liebling 
Rote Bergamotte Schweizer Wasserbirne 
Wildling von Einsiedeln 
 
Bäume II. Ordnung 

 
Acer campestre Feld - Ahorn 
Alnus glutinosa Schwarzerle 
Carpinus betulus Hainbuche 
Malus silvestris Holzapfel 
Prunus domestica Pflaume 
Pyrus pyreaster Holzbirne 
Sorbus aucuparia Vogelbeere 
Sorbus domestica Speierling 
Sorbus torminalis Elsbeere 
 
Sträucher 

 
Amelanchier ovalis Felsenbirne 
Acer campestre Feld - Ahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Corylus avellana Hasel 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Hartriegel 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare Liguster 
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Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Prunus padus Traubenkirsche 
Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus frangula Faulbaum 
Rosa arvensis Feldrose 
Rosa canina Hundsrose 
Rosa rubiginosa Wein - Rose 
Rosa spinosa Bibernellrose 
Salix spec. Weide in Sorten 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum opolus gemeiner Schneeball 
 
 


